
Gefördert durch:

Chancenaufenthaltsgesetz – § 104c AufenthG

Eine Aufenthaltserlaubnis nach §104c AufenthG wird für 18 Monate erteilt.  
Sie haben die Chance, in dieser Zeit die Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§§25a oder 25b AufenthG zu erfüllen. Wenn Sie nach 18 Monaten die Voraussetzungen nicht 
erfüllen, erhalten Sie ihre Duldung zurück.

Was brauche ich für die Erlaubnis nach §104c AufenthG?

Ich lebe seit mindestens dem 31.10.2017 ununterbrochen in Deutschland.   

Ich besitze aktuell eine gültige Duldung.
 
Ich habe keine Straftaten in Deutschland begangen.

Ich habe bei meiner Identität nicht getäuscht oder mit Absicht falsche Angaben gemacht.

Alle Angaben, die ich gemacht habe, sind richtig.

HINWEIS

Der Aufenthaltstitel muss schriftlich bei der Ausländerbehörde beantragt werden (formlos).
Ihren Antrag können Sie per Post oder E-Mail stellen und er muss enthalten:

Betreff: Chancenaufenthaltsgesetz

Kurzes Schreiben mit der Bitte um Prüfung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 104c AufenthG

Ihren Namen, Vornamen und Ihr Geburtsdatum

Die Namen, Vornamen und Geburtsdaten der Familienmitglieder, 
mit denen Sie zusammenwohnen (Antrag gilt grundsätzlich auch für sie)

Ihre aktuelle Adresse



Informationen zum Chancenaufenthaltsgesetz, 
den §§ 25a und 25b sowie § 104c AufenthG
fi nden Sie bald auch mobil in der INTEGREAT APP unter:
Kreis Recklinghausen ► Stadt Dorsten ► Leben in Deutschland. 

Chancenaufenthalts-gesetz

Aufenthalts-erlaubnis

Duldung

HINWEISE

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 104c Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
wird nur einmalig für 18 Monate erteilt, und kann nicht verlängert werden!
Die Antragstellung ist nur ein Mal möglich!

Bedenken Sie:
Die Erlangung einiger Voraussetzungen für Aufenthaltstitel 
nach §§ 25a bzw. 25b AufenthG benötigen viel Zeit!

Deshalb kann es Ihnen helfen, den Antrag nach § 104c AufenthG erst später zu stellen.
Sie haben noch Zeit. Der Antrag muss bis spätestens 31.12.2025 gestellt sein!

Nähere Informationen erhalten Sie hier:
www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/
ich-moechte-mehr-wissen-ueber/chancen-aufenthalt

KONTAKTE

Zur Beratung in Fragen zu den Aufenthalts-
titeln nach dem Chancenaufenthaltgesetz, 
der Antragstellung und der Beratung zur 
Antragstellung steht Ihnen die Dorstener
Ausländerbehörde gerne zur Verfügung:

02362 66-3796 
auslaenderbehoerde@dorsten.de 

Brauchen Sie Unterstützung in vielfältigen 
Fragestellungen zur Erlangung der recht-
lichen Voraussetzungen, wenden Sie sich 
gerne an das Case-Management im 
Kommunalen Integrationsmanagement:

www.dorsten.de/kim

im 
WEB 
& als 
APP


